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Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 10 und 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 47 (Fachklinik Weser-Ems), bestehend aus der Planzeichnung, den
nachstehenden textlichen Festsetzungen (Teil A) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil B), als
Satzung beschlossen.

A - Textliche Festsetzungen

§ 1
Art der Nutzung

(1) Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Klinik.

(2) Der vorhabenbezogene  Bebauungsplan Nr. 47 dient der Errichtung und dem Betrieb der Fachklinik
Weser-Ems.

§ 2
Maß der baulichen Nutzung

(1) Die maximalen Gebäudehöhen werden in Meter über dem festgelegten Höhenbezugspunkt festgesetzt.
Der Bezugspunkt befindet sich vor dem Haupteingang auf der Höhe 5,90 m über NHN. Als oberer
Bezugspunkt wird die Höhe der Attika festgesetzt. Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen durch
technische Anlagen, Aufbauten und untergeordnete Dachaufbauten von höchstens 3,00 m Höhe
überschritten werden, wenn diese in einem Abstand zur Gebäudekante errichtet werden, der mindestens
das Zweifache ihrer Höhe beträgt.

§ 3
Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gem. § 14 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) nicht zulässig.

Ausnahmsweise zulässig sind der Versorgung des Baugebietes dienende Nebenanlagen und eine Aufenthalts-
und Spielfläche mit entsprechenden Kleinspielgeräten.

§ 4
Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen

(1) Carports und Garagen sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.

Stellplätze sind ausschließlich im Bereich der privaten Erschließungsflächen zulässig.

(2) Die Stellplätze sind aus einem wasserdurchlässigen Material (z. B. Rasengittersteine, Fugenpflaster,
wassergebundene Decke) herzustellen.

§ 5
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(passiver Schallschutz)

(1) Für Bauflächen der Lärmpegelbereiche II bis IV sind passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden
gemäß DIN 4109 vorzusehen. Die ermittelten Lärmpegelbereiche mit den erforderlichen Schalldämm-
Maßen der Außenbauteile sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Vorkehrungen zum
Schallschutz sind bei Neubauten, wesentlichen baulichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau
gleichkommen, auszuführen.

 Die maßgeblichen Lärmpegelbereiche sind in der Planzeichnung gekennzeichnet.

(2) Die Berechnung der konkreten Schalldämmwerte erfolgt im Genehmigungsverfahren unter
Berücksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109. Die aufgeführten bewerteten, resultierenden
Luftschalldämm-Maße dürfen vom Luftschalldämm-Maß der gesamten Außenbauteile eines
schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 nicht unterschritten werden.

(3) Für Außenbauteile (Fenster, Dächer und Wände) von schutzbedürftigen Räumen, die an der von der
Schallquelle (hier: Alter Postweg) abgewandten Seite angeordnet werden, können um 5 dB(A)
verminderte Außenlärmpegel angesetzt werden, d. h. Reduzierung des Lärmpegelbereichs um eine Stufe.

(4)  Im Lärmpegelbereich III bis IV sind Außenbereiche nur auf der von den Geräuschquellen abgewandten
Gebäudeseite im direkten Schallschatten des Hauses zulässig.

(5) Zur Nachtzeit ist in den Bereichen mit einem Beurteilungspegel von > 45 dB(A) ein ungestörter Schlaf bei
geöffnetem Fenster nicht immer möglich. In besonders schutzbedürftigen Wohnräumen (Schlafräume),
die auf der zur Schallquelle zugewandten Seite angeordnet werden, muss die erforderliche
Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand (z. B. durch schallgedämmte
Lüftungssysteme oder Belüftungen über die lärmabgewandte Fassadenseite) sichergestellt werden.

§ 6
Vegetations- und freiflächenbezogene Festsetzungen

(1) Die als zu erhalten festgesetzten Bäume entlang der Straße Alter Postweg und der Straße Schellenberg
dürfen nicht beschädigt oder beseitigt werden. In den überlaubten Flächen sind zum Schutz des
Wurzelbereichs Aufschüttungen, Abgrabungen, Pflasterungen und andere Bodenversiegelungen,
Grabenverrohrungen oder -verfülllungen, Veränderungen des Grundwasserspiegels, Verdichtungen und
sonstige Handlungen, die das Wurzelwerk oder die Wurzelversorgung beeinträchtigen, nicht zulässig.
Ausgenommen sind notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und
fachgerechte Pflegemaßnahmen.

 Soweit sich Eingriffe in den Wurzelbereich nicht vermeiden lassen, ist der Baumerhalt durch
baubegleitende, fachgerechte Schutz- und Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Am Rand der
Kronentraufbereiche zzgl. 1,00 m sind während der Bauphase 2,00 m hohe feststehende
Baumschutzzäune aufzustellen.

(2) Eingriffe in festgesetzte Baumbestände bzw. sonstige Abgänge sind am Standort durch artgleiche
Baumpflanzungen auszugleichen. Die durchwurzelbare Fläche muss bei Neupflanzungen mind. 16 m²
betragen.

(3) Für die Stellplatzanlagen ist für je fünf Stellplätze ein standortgerechter heimischer Laubbaum gemäß
anliegender Gehölzliste (Stammumfang mind. 16/18 cm, gemessen in 1,00 m über Erdboden) auf dem
Grundstück anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die durchwurzelbare unbefestigte Fläche im
Bereich der Baumscheiben muss mind. 16 m² betragen. Die freie Entwicklung der Baumkrone ist zu
gewährleisten. Ein Rückschnitt des Leittriebes ist nicht zulässig. Abgängige Gehölze sind durch
entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.

(4) Alle vorhandenen Gräben sind in offener und naturnaher Form zu erhalten. Veränderungen an den
Böschungen sind nur dann zulässig, wenn sie der naturnahen Gestaltung des Gewässers dienen und
bedürfen einer Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde.

(5) Die Flächen mit Bindung für Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (PG 1) sind mit heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern gemäß
anliegender Gehölzliste zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Vorhandene Bäume und Sträucher
sind zu erhalten. Eingriffe in festgesetzte Baumbestände bzw. sonstige Abgänge sind am Standort art-
gleich auszugleichen.

 Die bestehenden und festgesetzten Bäume entlang der Straße Schellenberg sind durch Neupflanzungen
von standortheimischen Bäumen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde gemäß anliegender
Gehölzliste, Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm, so zu ergänzen, dass der
Abstand der Bäume in der Baumreihe von Baum zu Baum ca. 8,00 m beträgt.

(6) Die in der privaten Grünfläche PG 2 anzulegenden Versickerungsmulden sind naturnah herzustellen. Die
Uferböschungen sind mit Böschungsneigungen zwischen 1 : 3 und 1 : 6 sowie flacher oberhalb und
unterhalb der Mittelwasserlinie herzustellen. Die Uferzone ist möglichst langgezogen, unregelmäßig und
vielfältig gebuchtet anzulegen und punktuell mit Einzelbäumen oder kleinen Gehölzgruppen gemäß
anliegender Gehölzliste zu bepflanzen.

(7) Innerhalb der privaten Grünfläche PG 3 südlich entlang des Krusenbusch Wasserzuges (Gew. Nr. 23.01)
sind Veränderungen im Bereich der Böschung nur dann zulässig, wenn sie der naturnahen Gestaltung
des Gewässers dienen und bedürfen einer Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und dem
zuständigen Unterhaltungsverband (Hunte-Wasseracht).

(8) Der südlich an die private Grünfläche PG 3 anschließende Bereich des mit Geh- und Fahrrechten
zugunsten des zuständigen Unterhaltungsverbandes (Hunte-Wasseracht) zu belastende 5,00 m breite
Gewässerunterhaltungsstreifen innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche des Sondergebietes
ist von jeglicher Bodenablagerung, Bepflanzung, Einzäunung und sonstiger Nutzung freizuhalten.

(9) Auf den Grünflächen ist das Errichten von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

§ 7
Bisherige Festsetzungen

Die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes S-438 treten für den Geltungsbereich dieses
Bebauungsplanes außer Kraft.

B - Vorhaben und Erschließungsplan

Der beiliegende Vorhaben- und Erschließungsplan des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Kirche  in Oldenburg
e. V.; Kastanienallee 9-11; 26121 Oldenburg, ist gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) Bestandteil
dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Vorhabenbeschreibung
- Lageplan
- Ansichten

Oldenburg (Oldb), den 19.08.2015

Anlage 1: Gehölzliste          

Standortgerechte, heimische Gehölze

Botanischer Name      Deutscher Name  bes. Ansprüche

1. Großbäume

Acer platanoides Spitzahorn verträgt Trockenheit u. Schatten
Acer pseudoplatanus Bergahorn  
Betula pendula Sandbirke  
Fagus silvatica Rotbuche  
Fraxinus excelsior Esche liebt Feuchtigkeit 
Quercus petraea Traubeneiche  
Quercus robur Stieleiche anpassungsfähiger als  Q. petraea
Salix alba Silberweide liebt Feuchtigkeit 
Tilia cordata Winterlinde stadtklimafest 
Ulmus laevis  Flatterulme liebt Feuchtigkeit 
Ulmus minor Feldulme verträgt Überschwemmungen und Hitze
Ulmus glabra Bergulme windresistent 

2. Mittelgroße Bäume

Alnus glutinosa Schwarzerle kalkarme, feuchte Böden 
Betula pubescens Schwarzbirke Staunässe, saure Böden 
Carpinus betulus Hainbuche  
Populus tremula Zitterpappel  
Prunus avium Vogelkirsche kalkhaltiger Boden, keine Staunässe 

3. Kleine Bäume/baumartige Sträucher

Acer campestre Feldahorn  
Malus sylvestris Holzapfel  
Prunus padus Gemeine Traubenkirsche liebt Feuchtigkeit 
Salix triandra Mandelweide liebt Feuchtigkeit 
Sorbus aucuparia Eberesche  
Salix pentandra Lorbeerweide liebt Feuchtigkeit 

4. Großsträucher (> 5 m)

Cornus sanguinea Roter Hartriegel   
Corylus avellana Haselnuss  
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn  
Crataegus oxyacantha Zweigriffeliger Weißdorn  
Ilex aquifolium Stechpalme schattenverträglich 
Salix caprea Salweide anspruchslos 
Salix viminalis Korbweide feuchter Boden 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
Taxus baccata Eibe  schattenverträglich 

5. Mittelgroße Sträucher

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen   
Prunus spinosa Schwarzdorn/Schlehe durchlässiger Boden 
Rhamnus cathartica Kreuzdorn warme Standorte 
Rhamnus frangula  Faulbaum saurer Boden 
Rosa canina Hundsrose  
Rosa rubiginosa  Weinrose trockenheitsresistent 
Salix cinerea Aschweide neutraler bis saurer Boden 
Salix purpurea  Purpurweide kalkhaltiger Boden 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball feuchtigkeitsliebend 
Cytisus scoparius Besenginster mäßig trockene Sandböden 
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Da Kampfmittel im gekennzeichneten Bereich vermutet werden, sind während der Baumaßnahmen Sondierungen
durchzuführen.
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie
bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN -
Regionaldirektion Hannover.

Bei den als zu erhalten festgesetzten Bäumen sind die Kronentraufbereiche einschl. erforderlicher Schutzabstände
freizuhalten. Dies ist mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Oldenburg im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens abzustimmen.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) (BGBl. I S. 2414) - zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeichnung benannten einschlägigen DIN-Normen können im
Stadtplanungsamt der Stadt Oldenburg eingesehen werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentration, auch
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes
meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15,
Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) - zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - zuletzt geändert durch Art. 2
des Gesetzes vom 11. Juni 2013  (BGBl. I S. 1548).
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B - Vorhabenbeschreibung
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 47

Projektbeschreibung:

In dem im vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschriebenen Gebäude soll eine Klinik zur Reha-
bilitationsbehandlung von Menschen mit Suchterkrankungen betrieben werden. Diese Klinik wird ein
Angebot von 80 stationären Plätzen, 20 ganztägig ambulanten Plätzen und ein Angebot zur
ambulanten Rehabilitationsbehandlung umfassen. Die mit dem Kostenträger, der Deutschen
Rentenversicherung Oldenburg-Bremen, abgestimmte Konzeption sieht vor, dass diese Klinik
möglichst zentrumsnah mit guter Verkehrsanbindung in der Stadt Oldenburg als zentraler Kommune
der Metropolregion Weser-Ems betrieben wird. Zum Betrieb der Klinik wird ein breitgefächertes
arbeitstherapeutischen Angebot sowie ein sporttherapeutisches Angebot bereitgestellt werden. Die
Behandlung der Patienten stützt sich neben dem arbeitstherapeutischen auf ein psychotherapeutisches
Angebot. Somatisch medizinische Gesichtspunkte stehen bei der Behandlung der Patienten nicht im
Vordergrund. Die Behandlung dient insgesamt der Aktivierung der Patienten. Die vorgehaltenen
Einzelzimmer werden innerhalb dieses Konzepts vorwiegend zum Aufenthalt außerhalb der
therapiefreien Zeit im Wesentlichen zur Übernachtung genutzt. Die Nutzung der Einzelzimmer hat
dadurch den Charakter einer Hotelnutzung.
Der Standort Schellenberg/Alter Postweg empfiehlt sich aufgrund seiner Nähe zum Zentrum der Stadt
Oldenburg, durch seine gute verkehrstechnische Anbindung an die Autobahn sowie die Erschließung
durch öffentliche Verkehrsmittel. Der Standort ermöglicht auch eine enge Kooperation mit den
somatischen Fakultäten der nahegelegenen Klinik der Stadt Oldenburg sowie der Rehabilitationsklinik.
Die Nutzung des Standortes für die Fachklinik Weser-Ems wird einen weiteren Akzent in der
Gesamtkonzept der Stadtentwicklung der Stadt Oldenburg setzen. Sie wird das für Medizin und
medizinnahe Unternehmen vorgesehene Areal zwischen der Cloppenburger Straße und dem Klinikum
der Stadt Oldenburg Richtung Süden beschließen.

Betriebsbeschreibung Fachklinik Weser-Ems

Träger der Fachklinik Weser-Ems sind das Diakonische Werk Oldenburg e.V. und der Paritätische
Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.
In der Fachklinik Weser-Ems - Integrative Klinik für Abhängigkeitserkrankungen - werden Alkohol-,
Medikamenten-, Drogenabhängige sowie an nichtstoffgebundenen Süchten leidende Frauen und
Männer ab 18 Jahren behandelt. Die Klinik versteht sich als Kompetenzzentrum für die Rehabilitation
Abhängigkeitskranker in Nordwestdeutschland.
Im Auftrag der Leistungsträger (Rentenversicherungen, Krankenkassen, Sozialhilfeträger) führt die
Integrative Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen Weser-Ems stationäre oder ganztägig ambulante
medizinische Rehabilitation durch.

Detaillierte Bau- und Betriebsbeschreibung gem. BauVorlVo § 9:

o Gebäudeklasse:
Gem. NBauO § 2 (3, 4) - Gebäudeklasse 5

o Gebäudehöhen:
Höhe des drei- bzw. viergeschossigen Gebäude (1. BA) = OK Gelände bis OK Attika: 12,50 m
bzw. 16,00 m, Höhe Sporthalle (2. BA): 5,00 m

o Sonderbau gem. NBauO, wobei u.a. die empfohlenen lichten Flur- und Türbreiten gem.
MusterKHBauVO nicht zur Anwendung kommen, da aufgrund der geplanten Gebäudenutzung
(Fachklinik für Suchterkrankungen) keine bettlägerigen Patienten behandelt werden und daraus
resultierend kein notwendiger Bettenverkehr vorhanden ist. Auch wird ein spezieller
Bettenaufzug mit entsprechender Kabinengröße nicht benötigt.

o Maschinen, Apparate, Fördereinrichtungen, Betriebsfahrzeuge:
Zwei Personenaufzüge mit Kabinengröße 1,10 m x 1,40 m (behindertengerecht nach DIN 18040)
und 1,10 m x 2,10 m für Transport mit Krankenliege.
Ultraschallgerät im Funktionsraum, sonst keine speziellen medizintechnische Geräte
Fahrzeuge bis max. 3,5 t

o Betriebszeiten:
an Werktagen von 8:00 Uhr bis 18:30 Uhr (Kernzeit), davon ca. 3/4 der Mitarbeiter in der Zeit
von 8:00 - 10:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Gesamtbeschäftigte am Betriebsort: 30 Vollzeitkräfte
Männliche über 18 Jahre: 15, davon in der stärksten Schicht: 11
Weibliche über 18 Jahre: 15, davon in der stärksten Schicht: 11

o Arbeitsräume:
keine besonderen Einwirkungen und Gefahren hinsichtlich gesundheitlicher unzuträglicher
Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen,
ionisierende Strahlung, keine Gefahrstoffe (Gase, Abgase, Nebel oder Stäube), kein Lärm am
Arbeitsplatz

o Immissionsschutz:
keine Luftverunreinigung durch z.B. Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe

o Geräusche:
An- und Ablieferung von Wäsche (rein/unrein) - von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr, max.
2-3 x wöchentlich, Entsorgung des Fettabscheider (Lage, unterirdisch im Außenbereich) in der
Tageszeit von 7.00 Uhr bis 18:00 Uhr, max. 2 x jährlich
Das Aufstellen von Presscontainern ist nicht beabsichtigt.

o Abfallstoffe:
Papier/Verpackungen, Glas, Müll (normaler Hausmüll, kein besonderer/spezieller
Krankenhausabfall, Lagerfläche in Container im seitlichen (westlichen) Bereich des
Grundstückes, Speisereste in gekühltem Abfallraum im Küchenbereich

Beschreibung der Organisation des Hauses

o Erdgeschoss:
Küchenbereich und Speisesaal mit Nebenräumen, ausschließlich zur Versorgung der Patienten
und Mitarbeiter
Caféteria mit Nebenräumen, ausschließlich für Patienten, Mitarbeiter und Besucher (nicht
öffentlich)
Empfang, Besuchertoiletten, Behinderten-WC gem. DIN 18040
Therapie- und Büroräume, Fitness- und Freizeiträume, Lehrküche für Patienten
Innenhöfe als Aufenthaltsbereiche für Patienten

o 1. Obergeschoss:
1x Therapiegruppe, bestehend aus 20 Einzelzimmern mit Bad und den dazugehörigen Gruppen-
und Nebenräumen, Raucherbalkon
Pflegedienstbereich und ärztlicher Dienst (Büros, Untersuchungsräume mit entsprechenden
Nebenräumen), Konferenzraum für interne Besprechungen

o 2. Obergeschoss:
2x Therapiegruppe, bestehend aus 20 Einzelzimmern mit Bad und den dazugehörigen Gruppen-
und Nebenräumen, Raucherbalkone

o 3. Obergeschoss:
1x Therapiegruppe, bestehend aus 20 Einzelzimmern mit Bad und den dazugehörigen Gruppen-
und Nebenräumen, Raucherbalkon
Technikraum, Lüftungsanlagen, Ausführung gem. den Arbeitsstättenrichtlinien, DIN 1946, VDI
2082 und 6022, kastenbauweise auf den Flachdächern der Gebäude

o Sporthalle (2. BA):
Umkleiden, Sauna, Sporthalle mit Nebenräumen, ausschließlich für therapeutische Maßnahmen
(nicht öffentlich)

Organisation im Außenbereich

o Erschließung/Haupteingang, Zugang über Straße „Schellenberg“
o Patienten- und Taxivorfahrt (nur zum Ein- und Aussteigen, kein Wartebereich)
o Stellplätze:

Anzahl gem. NBauO § 47 Pkt. 7.3 und RdErl. D. MS v. 19.12.2008 = Krankenanstalten von
überörtlicher Bedeutung: 1 Estpl. je 3 bis 4 Betten) = Durchschnitt 3,5 Estpl./Bett
Bei 80 Betten = 23 Stellplätze, davon 60% für Besucher

o Fahrradständer, unmittelbar am Haupteingang
o Ver- und Entsorgungsverkehr über separate, vorhandene Zufahrt über Straße
 „Alter Postweg“ mit Wendemöglichkeit auf dem Grundstück
o Sportaußenfläche (2. BA)

Sportaußenfläche, ausschließlich für Patienten (nicht öffentlich), wie z.B. Tischtennis, Schach,
Boule (kein großes Sportfeld für Ballspiele wie z.B. Basketball, Fußball, Volleyball)

Der Gebäudeentwurf für die Klinik basiert auf zwei ineinander geschobenen quadratischen Gebäuden
mit Innenhöfen, wodurch eine sinnvolle funktionale Organisation sowohl der allgemeinen zentralen
Räume im Erdgeschoss als auch der Patientenzimmer in den Obergeschossen um die mittigen
Innenhöfe möglich werden soll.

Der nördliche Kubus verfügt über drei Geschosse, der südliche über vier Geschosse. Durch die beiden
versetzen Quadrate entstehen ein raumgefasster Eingangsplatz im Südwesten und ein nach Nordosten
orientierter Außenfreibereich, der sich mit einer Grünachse des künftigen Gesundheitsquartiers,
welches sich nach Norden entwickelt, verknüpfen kann. Dieser Freibereich ist von den beiden
Klinikbauteilen gefasst und wird sowohl vormittags als auch nachmittags von der Sonne beschienen.
Im Schnittpunkt der beiden quadratischen Gebäudeteile und somit im Zentrum des Gesamtgebäudes
ist die zentrale vertikale Erschließung mit Aufzug und Treppenhaus angeordnet. Das schafft optimale
Voraussetzung für einen sinnvollen und wirtschaftlich funktionalen Betrieb der Klinik.
Direkt dieser zentralen Vertikalerschließung zugeordnet befinden sich im Erdgeschoss der Eingang mit
Rezeption und Information, der Speiseraum und der Zugang zum Außenfreibereich.
Das Erdgeschoss erhält eine erweiterte Geschosshöhe von 4,50 m. Hier sollen Funktionen
untergebracht werden, die einer entsprechenden räumlichen Großzügigkeit bedürfen und gleichzeitig
eine zentrale Funktion für die Klinik haben, wie z. B. der Speiseraum mit der direkt zugeordneten
Küche, der Mehrzweckraum, Kunstwerktherapie, Lehrküche, Cafeteria und Fitnessraum etc. Damit sind
auch die Voraussetzungen für die notwendigen Deckeninstallationen der Haustechnik (Lüftung etc.)
geschaffen.
Die vier Therapiegruppen der Patientenzimmer (vier Abteilungen mit jeweils 20 Betten) verteilen sich
auf jeweils zwei höhengleiche Obergeschosse in den beiden quadratischen Gebäuden, so dass sich
immer zwei Pflegegruppen in einem Quadrat um den inneren Gartenhof gruppieren. Durch die Lage
des Ärztlichen Dienstes etc. im ersten Obergeschoss des südöstlichen Gebäudeteils werden die zwei
Pflegegruppen im südöstlichen Quadrat im zweiten und dritten Obergeschoss und die Pflegegruppen
im nordwestlichen Quadrat im ersten und zweiten Obergeschoss angeordnet. Die Pflegegruppen des
jeweiligen Quadrates sind durch die verschränkte Gebäudeanordnung direkt diagonal verbunden und
über die vertikale Zentralerschließung über die Geschosse miteinander auf kurzem Weg verknüpft.
Die Pflegegruppen sollen zum einen auf einer wirtschaftlichen Grundrissstruktur entwickelt werden und
zum anderen eine schöne helle und offene Raumatmosphäre erhalten. Dies ist durch den Wechsel von
Zwei- und Einbund um den jeweiligen Hof möglich, aber auch durch die Öffnung der Erschließungsflure
an ihren Köpfen mit vorgeschlagenen Gemeinschaftsbereichen. Darüber hinaus hat jede Pflegegruppe
in jedem Geschoss die Orientierung in den jeweiligen Innenhof, wobei darüber hinaus im ersten
Obergeschoss auch in diesem Gartenhof noch Dachterrassen zu den Innenhöfen vorgeschlagen
werden. Auch am zentralen Kern sind Gemeinschaftsflächen vorgesehen, die zum einen der
Orientierung dienen (Ausblick in die Höfe, Ausblick zu Gartenterrasse und Eingangsbereich), aber auch
als Angebot zum Treffen und zum miteinander Kommunizieren.
Die vorgesehene Sporthalle, die in einem zweiten Bauabschnitt umgesetzt werden soll, ist als dritter
Kubus im nordöstlichen Bereich direkt an die Klinik gegliedert. Um eine geringere Höhe für das
Gebäude der Sporthalle zu erreichen, wird eine Absenkung in ein Untergeschoss vorgeschlagen,
wodurch eine Galerie zum Zuschauen von oben möglich würde.
In Anlehnung an das in Norddeutschland typische Erscheinungsbild von Gebbäuden soll die Fassade
im Erdgeschoss als vorgemauertes Verblendmauerwerk (roter Klinker) ausgeführt werden. Die Fenster
und Außentüren sind in einer farblichen Holz-Alu-Konstruktion geplant. Dabei handelt es sich um eine
Konstruktion mit einem schmalen Profil.
Alle Außenfenster sowie die Fenster der Innenhöfe erhalten elektrische Sonnenschutzanlagen als
Aluminium-Außenraffstoreanlagen.
Die Dächer sind als Flachdächer aus einer Warmdachkonstruktion mit Gefälledämmung, sichtbarer
Folienabdichtung und umlaufender Attika geplant.

HINWEISE

festgelegter
Höhenbezugspunkt

Versickerungsmulde

Feuerwehrzufahrt

Kronentraufbereich

Private Grünfläche

Lärmpegelbereiche Tag

Umgrenzung der Flächen, deren Böden mit
umweltgefährdenden Stoffen/ Kampfmittel belastet sind

LP II

LP III

KENNZEICHNUNGEN

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am 26.01.2015 dem Entwurf des Bebauungsplanes
        und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 29.01.2015 ortsüblich bekannt gemacht.
        Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben
        vom 06.02.2015 bis 11.03.2015 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

         
 ____________________
               Stadtbaurätin

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am 29.09.2014 die Aufstellung
        des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.47 beschlossen.
        Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 08.10.2014 ortsüblich bekannt gemacht worden.

         
       ____________________
              Stadtbaurätin

   1.  Vervielfältigungsvermerke
        Kartengrundlage:  Gemarkung, Flur: __Osterburg 6___________________    Maßstab: ___1:1000______

        Erlaubnisvermerk:   Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis
                          der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche
                                        Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).
                          am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

   8.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)
        bekannt gemacht worden.

        Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

 
 ____________________
                Unterschrift

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen,
Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ___09.12.2014____________ ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Oldenburg (Oldb), den ____________________
LGLN, Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg
Katasteramt Oldenburg

                                                                 
Siegel  ____________________                   ____________________
         Unterschrift

   2.  Planunterlage

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab 1 : 1.000     
       Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen    
       Vermessungs- und Katasterverwaltung,

   6.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
        01.06.2015 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

         
 ____________________
                Stadtbaurätin

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro:

         Gerber Architekten GmbH
 Tönnishof 9-13
 44149 Dortmund    Geprüft durch die Stadt Oldenburg:
                                                               
 ____________________   ________________________  _________________________
         Unterschrift                                                        Fachdienstleiter   Amtsleiterin
            

   7.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

 ____________________
                Unterschrift

Strauchpflanzung

TEIL B - LAGEPLAN

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgessetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. Nr.
31/2010, S. 576)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

PLANZEICHENERKLÄRUNG

St Stellplätze

Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines
Baugebietes

DARSTELLUNGEN

Böschung

Sollten bei den Aushubarbeiten Auffälligkeiten wie Bauschutt, Müllablagerungen, organische Abfälle, besondere Färbung,
Geruch etc. festgestellt werden, die aufgrund der Vorerkundung nicht bekannt waren, ist die Stadt Oldenburg, Fachdienst
Naturschutz- und Technischer Umweltschutz – untere Bodenschutzbehörde – [Tel. 235-2639 oder -3726] unverzüglich zu
benachrichtigen. (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG; Niedersächsisches Bodenschutzgesetz – NBodSchG;
Niedersächsisches Wassergesetz – NWG).
In diesem Fall sind die Erdarbeiten und Abtransporte des Aushubmaterials zunächst bis zur Freigabe durch die untere
Bodenschutzbehörde einzustellen. Alle weiteren Maßnahmen sind mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen
(Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: §§ 168 und 169 des NWG; § 10 Bundes-Bodenschutzgesetz –
BBodSchG in Verbindung mit §§ 9 und 10 NBodSchG; §§ 1, 11 und 96 des Niedersächsischen Gesetzes über Sicherheit
und Ordnung / NSOG.)

aufgehobene Flurstücksnummern

28.08.2015

24.07.2015

gez. Brunßen

gez. Gerber gez. Ch. Festersen gez. Wicherts

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. Krogmann

gez. Naderi

07.09.2015

28.08.2015

19.08.2015

L.S.

L.S.

L.S.gez. Krogmann
____________________
Oberbürgermeister

17.08.2015

17.08.2015
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